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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.2003

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob die ordnungsgemäße Abwicklung der Zulassung nicht gewährleistet wird, ist im Rahmen einer

Prognose auf die in Hinkunft zu erwartende Abwicklung der übertragenen Aufgaben in der Zulassungsstelle

abzustellen. Hat ein Versicherer nach Feststellung einer Fehlleistung zielführende Maßnahmen gegen die

Wiederholung derartiger Fehlleistungen getro7en, ist die Annahme, wegen der festgestellten Fehlleistung sei die

ordnungsgemäße Abwicklung der Zulassung nicht gewährleistet, verfehlt. Für den Widerruf der Ermächtigung bedarf

es in einem solchen Fall zusätzlicher Gründe, warum trotz der getro7enen Vorkehrungen die ordnungsgemäße

Abwicklung der Zulassung durch die Zulassungsstelle nicht gewährleistet ist.

Im RIS seit

19.11.2003

Zuletzt aktualisiert am

07.10.2008

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS VwGH Erkenntnis 2003/10/28 2002/11/0138
	JUSLINE Entscheidung


